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Rechtskraft versehene
scheidung vorgelegt wird;

2. zur Wiederholung einer Ein—
tragung in dem Register eines
anderen Bezirkes, wenn mit

dem Antrag eine nach der Auf-
hebung des bisherigen Wohn-
sitzes ertheilte, öffentlich be-
glaubigte Abschrift der früheren
Eintragung vorgelegt wird.

1562. Das Amtsgericht hat
die Eintragung durch

das für seine Bekanntmachungen be-
stimmte Blatt zu veröffentlichen.

Wird eine Aenderung des Güter-

standes eingetragen, so hat sich die
Bekanntmachung auf die Bezeich-
nung des Güterstandes und, wenn

dieser abweichend von dem Gesetze
geregelt ist, auf eine allgemeine Be-
zeichnung der Abweichung zu be-

Ent-

schränken.

1563. Die Einsicht des Re-
 gisters ist Jedem ge-

stattet. Von den Eintragungen
kann eine Abschrift gefordert wer-

den; die Abschrift ist auf Verlangen
zu beglaubigen.

Siebenter Titel.

Scheidung der Ehe 1).

1564. Die Ehe kann aus der in §§ 1565 bis
1569 bestimmten Gründen ge-

schieden werden. Die Scheidung er-

folgt durch Urtheil. Die Auflösung
der Ehe tritt mit der Rechtskraft

des Urtheils ein ).
 Ein Ehegatte kann auf

Scheidung klagen, wenn
der andere Ehegatte sich des Ehe-
bruchs ) oder einer nach den §§ 171,
175 des Strafgesetzbuchs 4) straf-
baren Handlung schuldig macht.

Das Recht des Ehegatten auf
Scheidung ist ausgeschlossen, wenn
er dem Ehebruch oder der strafbaren

Handlung zustimmt oder sich der
Theilnahme schuldig macht.

1566. Ein Ehegatte kann auf
 Scheidung klagen, wenn

der andere Ehegatte ihm nach dem
Leben trachtet ).

1567. Ein Ehegatte kann auf
Scheidung klagen, wenn

der andere Ehegatte ihn böslich ver-
lassen hat 6).

Bösliche Verlassung liegt nur vor:
1. wenn ein Ehegatte, nachdem er

zur Herstellung der häuslichen
Gemeinschaft rechtskräftig ver-
urtheilt worden ist, ein Jahr
lang gegen den Willen des an-

deren Ehegatten in böslicher
Absicht dem Urtheile nicht Folge
geleistet hat;

2. wenn ein Ehegatte sich ein Jahr

lang gegen den Willen des an-

deren Ehegatten in böslicher
Absicht von der häuslichen Ge-

meinschaft sern gehalten hat
und die Voraussetzungen für

1) Internationales Privatrecht in Bezug auf Ehescheidung s. S. 17.
2) Hinsichtlich der bestehenden Ehen s. UeV.in S. 201.
3) divortium propter adulterium, Ehebruch s. StrGB.

S. 201.
§ 172. UeV.s.

3) StrGV. § 171 (Bigamie); Abs. 1 u. 3 hievon sind durch S. Art. 34
V redaktionell geändert.

5) divortium propter insidies.
StrGB. § 175 (Widernatürliche Unzucht).

6) divortium propter desertionem malitiosam.
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die öffentliche Zustellung seitbis 1568 binnen sechs Monaten von
Jahresfrist gegen ihn bestanden dem Zeitpunkt an erhoben werden,
haben. Iin dem der Ehegatte von dem Scheid—

Die Scheidung ist im Falle des  ungsgrunde Kenntniß erlangt. Die

Erster Abschnitt: Ehe. — Ehescheidung.

Abs. 2 Nr. 2 unzulässig, wenn die

Voraussetzungen für die öffentliche
Zustellung am Schlusse der münd—
lichen Verhandlung, auf die das
Urtheil ergeht, nicht mehr bestehen!).

1568.  Ein Ehegatte kann auf
Scheidung klagen, wenn

der andere Ehegatte durch schwere
Verletzung der durch die Ehe be-
gründeten Pflichten oder durch ehr-
loses oder durch unsittliches Ver-
halten eine so tiese Zerrüttung des
ehelichen Verhältnisses verschuldet
hat, daß dem Ehegatten die Fort-
setzung der Ehe nicht zugemuthet
werden kann 1). Als schwere Ver-

letzung der Pflichten gilt auch grobe
Mißhandlung).

1569. cheidung klagen, wenn

der andere Ehegatte in Geisteskrank-

heit verfallen ist, die Krankheit wäh-
rend der Ehe mindestens drei Jahre
gedauert, und einen solchen Grad
erreicht hat, daß die geistige Gemein-
schaft zwischen den Ehegatten auf-
gehoben, auch jede Aussicht auf
Wiederherstellung dieser Gemein-
schaft ausgeschlossen ist ).

1570.  Das Recht auf Scheid— ung erlischt in den Fäl-

len der §§ 1565 bis 1568 durch

Verzeihung 1).
Die Scheidungsklage muß1571. in den Fällen der §§ 1565

1) Hiezus.UeV.S. 201 Abs.2
2) divortium propter Snevitia.

Ein Ehegatte kann auf

Klage ist ausgeschlossen, wenn seit
dem Eintritte des Scheidungsgrun-

des zehn Jahre verstrichen sind.
Die Frist läuft nicht, solange

die häusliche Gemeinschaft der Ehe-
gatten aufgehoben ist. Wird der
zur Klage berechtigte Ehegatte von
dem anderen Ehegatten aufgefor-
dert, entweder die häusliche Ge-

meinschaft herzustellen oder die
Klage zu erheben, so läuft die Frist
von dem Empfange der Aufforder-
ung an.

Der Erhebung der Klage steht
die Ladung zum Sühnetermine gleich.
Die Ladung verliert ihre Wirkung,
wenn der zur Klage berechtigte Ehe-

gatte im Sühnetermine nicht er-
scheint oder wenn drei Monate nach

der Beendigung des Sühneverfah-
rens verstrichen sind und nicht vorher
die Klage erhoben worden ist.

Auf den Lauf der sechsmonatigen
und der dreimonatigen Frist finden
die für die Verjährung geltenden
Vorschriften der §§ 203, 206 ent-

sprechende Anwendung.

1572.  Ein Scheidungsgrund  kann, auch wenn die für

seine Geltendmachung im § 1571
bestimmte Frist verstrichen ist, im
Laufe des Rechtsstreits geltend ge-
macht werden, sofern die Frist zur
Zeit der Erhebung der Klage noch
nicht verstrichen war.

3) In der MVorl. bereits enthalten, von der RTK. gestrichen, auch im

Plenum des Reichstags in II L., dagegen in dritter Lesung auf Antrag d. Abg.
Munkel wieder aufgenommen. Stenogr. Ber. S. 3084 ff.
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1573 Thatsachen, auf die eine
Scheidungsklage nicht

mehr gegründet werden kann, dürfen
zur Unterstützung einer auf andere

Thatsachen gegründeten Scheidungs-
klage geltend gemacht werden.
1574.   Wird dieEheauseinem

der in den §§ 1565 bis

1568 bestimmten Gründen geschie-
den, so ist in dem Urtheil auszuspre-
chen, daß der Beklagte die Schuld
an der Scheidung trägt.

Hat der Beklagte Widerklage er—
hoben und wird auch diese für be—

gründet erkannt, so sind beide Ehe—
gatten für schuldig zu erklären.

Ohne Erhebung einer Widerklage
ist auf Antrag des Beklagten auch
der Kläger für schuldig zu erklären,
wenn Thatsachen vorliegen, wegen
deren der Beklagte auf Scheidung
klagen könnte oder, falls sein Recht
auf Scheidung durch Verzeihung
oder durch Zeitablauf ausgeschlossen
ist, zur Zeit des Eintritts des von

dem Kläger geltend gemachten Schei-
dungsgrundes berechtigt war, auf
Scheidung zu klagen.

1575.   Der Ehegatte, der auf Scheidung zu klagen be-

rechtigt ist, kann statt auf Scheidung
auf Aufhebung der ehelichen Gemein-
schaft klagen. Beantragt der andere
Ehegatte. daß die Ehe, falls die
Klage begründet ist, geschieden wird,
so ist auf Scheidung zu erkennen.

ung beantragen,

namen wiederannehmen.
vor der Eingehung der geschiedenen

1576.  2) Ist auf Aufhebung der
 ehelichen Gemeinschaft

erkannt, so kann jeder der Ehegatten
auf Grund des Urtheils die Scheid-

es sei denn, daß
nach der Erlassung des Urtheils die

eheliche Gemeinschaft wiederherge-
stellt worden ist.

Die Vorschriften der §§ 1570
bis 1574 finden keine Anwendung;
wird die Ehe geschieden, so ist der
für schuldig erklärte Ehegatte auch
im Scheidungsurtheile für schuldig
zu erklären.

1577.  Die geschiedene Frau behält den Familien-
namen des Mannes.

Die Frau kann ihren Familien-
War sie

Ehe verheirathet, so kann sie auch
den Namen wiederannehmen, den sie

zur Zeit der Eingehung dieser Ehe
hatte, es sei denn, daß sie allein für
schuldig erklärt ist. Die Wiederau-
nahme des Namens erfolgt durch
Erklärung gegenüber der zuständigen
Behörde; die Erklärung ist in öf-

fentlich beglaubigter Form abzu-
geben.

Ist die Frau allein für schuldig
erklärt, so kann der Mann ihr die

Führung seines Namens untersagen.
Die Untersagung erfolgt durch Er-
klärung gegenüber der zuständigen

Behörde; die Erklärung ist in öf-

Für die Klage auf Aufhebung fentlich beglaubigter Form abzuge-
der ehelichen Gemeinschaft gelten die ben.
Vorschriften der §§ 1573, 1574.

Die Behörde soll der Frau
die Erklärung mittheilen. Mit dem

1) Auf Veranlassung des Reichstags eingefügt; demnach ist für Katholiken
die Fortdauer der Ehe aufrechthaltbar und eine Art separnatio à toro et mensa

ermöglicht. Ueber eine vor dem Inkrafttreten des BGB. ausgesprochene Trenn-

ung von Tisch und Bett s. S. 202. Vgl. S. 46 I.
2) Es ist hier an das zum vorigen § Gesagte zu erinnern.
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Verluste des Namens des Mannes

erhält die Frau ihren Familien-
namen wieder.

1578.  Der allein für schuldig erklärte Mann hat der

geschiedenen Frau den standesmäßi-
gen Unterhalt insoweit zu gewähren,
als sie ihn nicht aus den Einkünften

ihres Vermögens und, sofern nach
den Verhältnissen, in denen die Ehe-

gatten gelebt haben, Erwerb durch
Arbeit der Frau üblich ist, aus dem
Ertrag ihrer Arbeit bestreiten kann.

Die allein für schuldig erklärte
Frau hat dem geschiedenen Manne
den standesmäßigen Unterhalt inso-
weit zu gewähren, als er außer

Stande ist, sich selbstzuunterhalten.

1579.  Soweit der allein für
schuldig erklärte Ehe—

gatte bei Berücksichiigungseiner son-
stigen Verpflichtungen außer Stande
ist, ohne Gefährdung seines standes-
mäßigen Unterhalts dem anderen
Ehegatten Unterhalt zu gewähren,
ist er berechtigt, von den zu seinem

Unterhalte verfügbaren Einkünften
zwei Drittheile oder, wenn diese zu

seinem nothdürftigen Unterhalte
nicht ausreichen, so viel zurückzubehal-
ten, als zu dessen Bestreitung erfor-
derlich ist. Hat er einem minder-

jährigen unverheiratheten Kinde oder
in Folge seiner Wiederverheirathung
dem neuen Ehegatten Unterhalt zu

gewähren, so beschränkt sich seine
Verpflichtung dem geschiedenen Ehe-
gatten gegenüber auf dasjenige, was
mit Rücksicht auf die Bedürsnisse so-
wie auf die Vermögens= und Er-

werbsverhältnisse der Betheiligten
der Billigkeit entspricht.

Der Mann ist der Frau gegen-
über unter den Voraussetzungen des

Abs. 1 von der Unterhaltspflicht
ganz befreit, wenn dieFrau den

Unterhalt aus dem Stamme ihres

Vermögens bestreiten kann.

1580. Der Unterhalt ist durch
Entrichtung einer Geld—

rente nach Maßgabe des § 760 zu

gewähren. Ob, in welcher Art und
für welchen Betrag der Unterhalts-

pflichtige Sicherheit zu leisten hat,
bestimmt sich nach den Umständen.

Statt der Rente kann der Berech-

tigte eine Abfindung in Kapital ver-
langen, wenn ein wichtiger Grund

vorliegt.
Im Uebrigen finden die für die

Unterhaltspflicht der Verwandten
geltenden Vorschriften der §§ 1607,
1610, des § 1611 Abs. 1, des

§ 1613 und für den Fall des Todes

des Berechtigten die Vorschriften des
§ 1615 entsprechende Anwendung.

1581.  Die Unterhaltspflicht
erlischt mit der Wieder-

verheirathung des Berechtigten.
Im Falle der Wiederverheirath-

ung des Verpflichteten finden die

Vorschriften des 81604 entsprechende
Anwendung.

Die Unterhaltspflicht
1582. erlischt nicht mit dem

Tode des Verpflichteten.
Die Verpflichtung des Erben

unterliegt nicht den Beschränkungen
des § 1579. Der Berechtigte muß

sich jedoch die Herabsetzung der Rente
bis auf die Hälfte der Einkünfte ge-

fallen lassen, die der Verpflichtete
zur Zeit des Todes aus seinem Ver-

mögen bezogen hat. Einkünfte aus
einem Rechle, das mit dem Eintritt

eines bestimmten Zeitpunkts oder
Ereignisses erlischt, bleiben von dem
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Eintritte des Zeitpunkts oder des

Ereignisses an außer Betracht.
Sind mehrere Berechtigte vor—

handen, so kann der Erbe die Ren-

ten nach dem Verhältniß ihrer Höhe
soweit herabsetzen, daß sie zusammen

der Hälfte der Einkünfte gleich-kommen.

1583. Ist die Ehe wegen
 Geisteskrankheit eines

Ehegatten geschieden, so hat ihm der
andere Ehegatte Unterhalt in gleicher
Weise zu gewähren wie ein allein

für schuldig erklärter Ehegatte.

1584.  Ist ein Ehegatte allein
für schuldig erklärt, so

kann der andere Ehegatte Schenk-
ungen, die er ihm während des

Brautstandes oder während der Ehe
gemacht hat, widerrufen. Die Vor-
schriften des § 531 finden Anwend-

ung.

Der Widerruf ist ausgeschlossen,
wenn seit der Rechtskraft des Scheid-

ungsurtheils ein Jahr verstrichen
oder wenn der Schenker oder der

Beschenkte gestorben isl.

1585.    Hat der Mann einem ge—

Unterhalt zu gewähren, so ist die
Frau verpflichtet, ihm aus den Ein-
künften ihres Vermögens und dem
Ertrag ihrer Arbeit oder eines von

ihr selbständig betriebenen Erwerbs-
geschäfts einen angemessenen Beitrag
zu den Kosten des Unterhalts zu

leisten, soweit nicht diese durch die

1) s. Anm. 3 Seite 218.

meinschaftlichen Kinde

dem Manne an dem Vermögen des

Kindes zustehende Nutznießung ge-
deckt werden. Der Anspruch des

Mannes ist nicht übertragbar.
Steht der Frau die Sorge für die

Person des Kindes zu und ist eine

erhebliche Gesährdung des Unter-
halts des Kindes zu besorgen, so kann
die Frau den Beitrag zur eigenen
Verwendung für den Unterhalt des
Kindes zurückbehalten.

1586. Wird nach § 1575 die
 eheliche Gemeinschaft

aufgehoben, so treten die mit der

Scheidung verbundenen Wirkungen
ein; die Eingehung einer neuen Ehe
ist jedoch ausgeschlossen. Die Vor—
schriften über die Nichtigkeit und An-
fechtbarkeit der Ehe finden Anwend-
ung, wie wenn das Urtheil nicht er-

gangen wäre.

1587. Wird die eheliche Ge-
 meinschaftnachderAuf-

hebung wiederhergestellt, so fallen die
mit der Aufhebung verbundenen Wirk-

ungen weg und tritt Gütertrennung
ein.

Achter Titel.

Kirchliche Verpflichtungen 1).

 1588. Die kirchlichen Ver-
pflichtungen in Anseh-

ung der Ete werden durch die Vor-
schssten dieses Abschnitts nicht be-

rührt.
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